
Start

Das Gesuch um Erteilung der Abbruchprämie wird zusammen mit
dem Gesuch um Bewilligung des Rückbaus bei der Gemeinde
eingereicht.

Die Gemeinde übermittelt das Gesuch um Ausrichtung der
Abbruchprämie zusammen mit dem Gesuch um Bewilligung des
Rückbaus der Abteilung für Baubewilligungen.

Die Abteilung für Baubewilligungen beurteilt beide Gesuche
und übermittelt beide Entscheide der Gemeinde.

Die Gemeinde beurteilt das Gesuch um Erteilung der Bewilligung
für den Rückbau im Hinblick auf die kommunalen Belange und trifft
ihrerseits einen Entscheid.

Die Gemeinde eröffnet ihren Entscheid betreffend den Rückbau,
den Entscheid der Abteilung für Baubewilligungen betreffend den
Rückbau sowie den Entscheid der Abteilung für Baubewilligungen 
betreffend die Abbruchprämie dem Gesuchsteller bzw. der
Gesuchstellerin.

Hat sowohl die Gemeinde als auch 
die Abteilung für Baubewilligungen 

den Rückbau bewilligt?

Der Rückbau darf
nicht ausgeführt werden
und eine Abbruchprämie
fällt ausser Betracht.

Nein

Ja
Der Rückbau kann erfolgen.

Nach erfolgtem Rückbau stellt der Gesuchsteller bzw. die
Gesuchstellerin Antrag auf Auszahlung der Abbruchprämie bei der
Gemeinde.

Die Gemeinde prüft, ob der Rückbau gemäss Bewilligung erfolgt ist
und ob sämtliche weiteren Auflagen betreffend Abbruchprämie 
erfüllt sind.

Ist der Rückbau gemäss Bewilligung erfolgt
und sind sämtliche weiteren Auflagen 

betreffend Abbruchprämie erfüllt?

Die Gemeinde fordert
den Gesuchsteller bzw.
die Gesuchstellerin zur 
Verbesserung auf.

Ja

Die Gemeinde macht eine entsprechende Mitteilung an die
Abteilung für Baubewilligungen.

Die Abteilung für Baubewilligungen veranlasst die Auszahlung der
Abbruchprämie.

Ende

Ablaufschema Verfahren Abbruchprämie

Nein


